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A60 „Decreto o determina a contrarre“ 
Ermächtigung zum Vertragsabschluss („decreto o determina a contrarre“) 

Dekret der Schulführungskraft über einen öffentlichen Auftrag, Ankauf einer Lieferung oder 
Dienstleistung 

 
Dekret der Schulführungskraft Nr. 33 vom 17.03.2023 
(Veröffentlichung auf der Webseite der Schule, G.v.D. Nr. 33/2013) 
 

Die Schulführungskraft der Wirtschaftsfachoberschule Raetia 
 
hat in folgende Rechtsvorschriften Einsicht genommen: 
 
in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 13, Absatz 2, vorsieht, dass der 
Direktor für die einheitliche Führung der Schule sorgt und ihr gesetzlicher Vertreter ist, 
 
in das Landesgesetz Nr. 20/1995, in geltender Fassung, welches im Artikel 8, Absatz 1, vorsieht, dass der 
Direktor alle Maßnahmen in Bezug auf die Verwaltung des Vermögens trifft und im Rahmen des vom 
Schulrat genehmigten Finanzbudgets über die Verwendung der Geldmittel zur Durchführung der in die 
Kompetenz der Schule fallenden Tätigkeiten verfügt, 
 
in das Landesgesetz Nr. 12/2000, in geltender Fassung, welches im Artikel 9, Absatz 6, vorsieht, dass die 
Schulen, sowohl einzeln auch im Schulverbund, Verträge mit Universitäten, mit Körperschaften, 
Unternehmen, Vereinigungen oder mit einzelnen Fachleuten, die einen Beitrag zur Umsetzung besonderer 
Ziele leisten können, abschließen können, 
 
in das Dekret des Landeshauptmannes Nr. 38/2017, in geltender Fassung, welches im Artikel 27 Absatz 1, 
vorsieht, dass Schulen, unbeschadet der spezifischen Einschränkungen, die von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften sowie von dieser Verordnung vorgegeben sind, im Rahmen ihrer institutionellen 
Ziele volle Verhandlungsautonomie haben und im Artikel 28, Absatz 2, Buchstabe a), dass die Schulen im 
Rahmen der Vertragsautonomie Lieferverträge und Dienstleistungsverträge abschließen können, 
 
in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 26, Absatz 2, vorsieht, dass bei 
Lieferungen und Dienstleistungen mit einem Betrag unter 40.000 Euro, ein Direktauftrag erteilt werden 
kann, 
 
in das Landesgesetz Nr. 1/2002, in geltender Fassung, welches im Artikel 21/ter, Absatz 5, vorsieht, dass die 
Schulen verpflichtet sind, die Richtpreise der AOV für einzelner Güter und Dienstleistungen zu 
berücksichtigen, 
 
in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 5, Absatz 6, vorsieht, dass 
Schulen verpflichtet sind, auf die Vereinbarungen des Landes (Agentur für Verträge) zurückzugreifen oder 
die von diesen Vereinbarungen vorgegebenen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von 
vergleichbaren Gütern und Dienstleistungen als nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen, 
 
in das Landesgesetz Nr. 16/2015, in geltender Fassung, welches im Artikel 38, Absatz 2, vorsieht, dass Für 
Beschaffungen von geringfügigem Wert, das heißt Güter, Dienstleistungen und Bauleistungen im Wert unter 
40.000 Euro, die Beschaffung über die elektronischen Instrumente nicht verpflichtend ist, die Grundsätze der 



Rationalisierung der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung jedoch zu 
berücksichtigen sind, 
 
in das GvD Nr. 50/2016, in geltender Fassung, welches im Artikel 36, Absatz 1, vorsieht, dass bei Ankäufen 
unter dem EU-Schwellenwert, also auch bei Direktvergaben unter 40.000 Euro, in der Regel der Grundsatz 
der Rotation berücksichtigt werden muss, 
 
in die „Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.6 festlegt, dass in der Regel der Wirtschaftsteilnehmer, 
welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, nicht eingeladen werden darf, 
 
in den Beschluss der Landesregierung Nr. 132 vom 03.03.2020, welcher in Ziffer 3 die Markterhebung und 
das Rotationsprinzip behandelt und die Fälle aufzeigt, in welchen der Grundsatz der Rotation angewandt 
wird und die Fälle, in welchen im Allgemeinen die Rotation nicht angewandt wird, 
 
in die „Linee Guida ANAC“ Nr. 4, welche in Ziffer 3.7 festlegt, dass bei Vorliegen eines spezifischen 
öffentlichen Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten 
hat, ein Kostenvoranschlag eingeholt werden kann, wobei in der Regel bei Vertragswerten unter 40.000 Euro 
eine stichhaltige Begründung („onere motivazionale più stringente“) anzuführen ist und im Sinne einer 
Übereinkunft der ANAC mit dem Staatsrat, bei Vertragswerten unter 5.000 Euro, eine kurze, knappe 
Begründung („sinteticamente motivato“) anzuführen ist, 
 
hat festgestellt, dass bei Direktvergaben unter 40.000 Euro die Wiedereinladung zur Abgabe eines 
Kostenvoranschlages nur dann begründet werden muss, falls der Wirtschaftsteilnehmer den Auftrag erhält, 
welcher bereits den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, 
 
hat festgestellt, dass folgende Lieferung oder folgende Dienstleistung Telefonspesen des Festnetzes für das 
Jahr 2023 angekauft wird und damit folgender Zweck verfolgt wird: 
Telefonspesen für 2 Telefonlinien in der Wirtschaftsfachoberschule und in der Turnhalle Scurcia, 
 
hat festgestellt, dass als geeigneter Vertragspartner TIM Spa - Milano ausgewählt wurde und die detaillierte 
Begründung für die Auswahl des Vertragspartners, in der Anlage 1, welche wesentlicher Bestandteil dieses 
Dekrets ist, 
angeführt ist, 
 
hat festgestellt, dass der Ankauf unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen für öffentliche Aufträge 
durchgeführt wird, 
 
hat festgestellt, dass der Auftrag auf dem elektronischen Portal der Agentur für Verträge des Landes 
Südtirols veröffentlicht wird, 
 
hat festgestellt, dass die Gesamtausgabe für die Schule 1.830,00 Euro beträgt und hat festgestellt, dass die 
finanzielle Verfügbarkeit gegeben ist und dass die Ausgabe im Finanzjahr 2023 getätigt wird und 
 

verfügt 
 

1. aufgrund der oben angeführten Begründung, mit dem oben genannten Wirtschaftsteilnehmer, einen 
öffentlichen Auftrag, zwecks Ankauf der oben genannten Lieferung oder Dienstleistung zu einem 
Vertragswert von 1.830,00 Euro abzuschließen; 
 
2. die Anlage 1, Begründung über die Auswahl des Vertragspartners, sowie die Anlage 2, 
Kostenvoranschlag, sind wesentliche Bestandteile dieses Dekrets. 
 
 

Die Schulführungskraft der Wirtschaftsfachoberschule Raetia 
Dr. Bernhard Flatscher 

  



Anlage 1 
Wesentlicher Bestandteil 

 

Begründung Auswahl des Vertragspartners: 
Ankäufe von Lieferungen (Waren) und Dienstleistungen (nicht Referententätigkeit) 

 
□ Die Ware, die Dienstleistung wurde über eine Konvention des Landes angekauft. 
□ Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, kann aber über einen anderen 

Anbieter günstiger angekauft werden (als wesentlichen Bestandteil dieser Begründung, Preisangebot der 
Ware/der Dienstleistung und den aktuellen Preis der Ware/der Dienstleistung in der Konvention beilegen). 

□ Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in einer Konvention des Landes, diese entspricht aber nicht den 
qualitativen oder quantitativen Bedürfnissen (Begründung anführen): 

 
X Die Ware, die Dienstleistung befindet sich in keiner Konvention des Landes. 
□ Der Referenz- oder Richtpreis des Landes ist höher als jener des ausgewählten Vertragspartners (eventuellen 

Richtpreis anführen „screenshot). 
X Es gibt keinen Referenz- oder Richtpreis des Landes. 
□ Die Ware, die Dienstleistung wurde über den EMS (elektronischer Markt Südtirol) angekauft, wobei der 

Vertragspartner durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt wurde. 
(Begründung anführen):      . 

□ Es gibt eine Ausschreibung für die Zulassung im EMS (elektronischer Markt Südtirol). Die Ware, die 
Dienstleistung wurde aber nicht über den EMS angekauft. 
(Begründung anführen):       

X Es gibt keine Ausschreibung für die Zulassung im EMS (elektronischer Markt Südtirol) 
□ Vertragspartner durch eine angemessene Marktanalyse ermittelt. (Begründung anführen): 

 
X Es wurde aus folgendem Grund nur ein Kostenvoranschlag von einem Wirtschaftsteilnehmer eingeholt: 

1. Es gibt eine besondere Marktstruktur, d.h., es gibt keine Konkurrenz am Markt, es fehlen rationale 
Alternativen. (Begründung anführen): 
 
2. Es gibt am Markt zwar theoretisch Alternativen, die Verwaltung müsste aber nachweislich signifikante 
Qualitätsverluste bei der Leistungsverbringung hinnehmen. (Begründung anführen): 
Die Telefonlinie wurde von der Fa. Tim immer zuversichtlich gewährleistet. Eine Änderung des 
Telefonanbieters würde eine temporäre Abbrechung der Komunikationsmöglichkeit zwischen Schule, Eltern, 
Schüler und externe Mitarbeiter mit sich bringen. Eine Abänderung ist nicht sinnvoll, da nicht kostengünstiger 
oder nicht vorteilhaft. 

□ Anderes:  
 

 
Hinsichtlich Anwendung des Grundsatzes der Rotation (GvD Nr. 50/2016, Artikel 36 und ANAC Linee Guida Nr. 4, 
Ziffern 3.6 und 3.7): 
 
Die „Wiedereinladung“ ist zu begründen, falls der Wirtschaftsteilnehmer den Auftrag erhält, welcher bereits den letzten 
gleichartigen Auftrag erhalten hat. 
 
□ Es handelt sich um einen Ankauf ab 5.000 Euro bis unter 40.000 Euro. 
 Die ANAC Linee Guida n. 4, sehen in Punkt 3.7 vor, dass bei Bestehen eines spezifischen öffentlichen 

Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein 
Kostenvoranschlag eingeholt werden kann, Voraussetzung hierfür ist eine stichhaltige Begründung („onere 
motivazionale più stringente“). 

 Vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat und welcher diesen Auftrag 
erhält, wurde aus folgendem Grund, ein Kostenvoranschlag eingeholt: 
 

X Es handelt sich um einen Ankauf unter 5.000 Euro. 
 Die ANAC Linee Guida n. 4, sehen in Punkt 3.7 vor, dass bei Bestehen eines spezifischen öffentlichen 

Interesses, auch vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat, ein 
Kostenvoranschlag eingeholt werden kann, Voraussetzung hierfür ist eine kurze, knappe Begründung 
(„sinteticamente motivato“). 

 Vom Wirtschaftsteilnehmer, welcher den letzten gleichartigen Auftrag erhalten hat und welcher diesen Auftrag 
erhält, wurde aus folgendem Grund, ein Kostenvoranschlag eingeholt:  
Es handelt sich um einen vertrauenswürdigen Wirtschaftsteilnehmer, welcher sich im Rahmen des letzten 
erteilten öffentlichen Auftrages, durch eine hohe Qualität in der Leistungserbringung zu einem günstigen Preis 
ausgezeichnet hat. Die Verwaltung hat deshalb ein konkretes öffentliches Interesse, im Rahmen einer 
angemessenen Marktrecherche, durch welche die Grundsätze der Freien Konkurrenz und der Nicht-



Diskriminierung garantiert werden, für diesen gleichartigen Auftrag, auch einen Kostenvoranschlag dieses 
Wirtschaftsteilnehmers einzuholen. 

 
Die auftraggebende Verwaltung bestätigt, dass kein auch nur potentieller Interessenkonflikt besteht. 
 
Anlage 2 
Wesentlicher Bestandteil Kostenvoranschlag (Kostenvoranschlag beilegen) 
 

 

  



 

 



 

 



 

 
  



 
L. 27/12/2006, n. 296 

Epigrafe 

Articolo 1, comma 449 - Razionalizzazione acquisti beni e servizi. Obbligo convenzioni quadro per 

amministrazioni statali. Facoltà per altre amministrazioni pubbliche. 

Articolo 1, comma 450 - Ricorso per le amministrazioni statali, centrali e periferiche al mercato 

elettronico della PA. 

 

 

Gesetz Nr. 296/2006, Art. 1, Auszug 

 

Convenzioni quadro 

449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 

educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le 

autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 

del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la 

stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, 

qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. 

 

Mercato elettronico 

450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 

ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti 

nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 

30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al 

di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le 

altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 

euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e 

grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto 

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 

razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 

merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere 

dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della 

distribuzione delle risorse per il funzionamento. 
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